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→ Bundesfinanzministerium schafft Klarheit: Vorsteuerabzug bei Wechsel der Besteuerungs-
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→ Werbungskostenabzug: Häusliches Arbeitszimmer eines Musikers
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Bundesfinanzministerium schafft Klarheit: Vorsteuerabzug bei Wechsel der Besteuerungsform

Ein Wechsel zwischen Kleinunternehmerstatus und Regelbesteuerung wirft in der Praxis regelmäßig 
Fragen zum Vorsteuerabzug auf. Insbesondere bei Leistungen, die zeitlich vor dem Übergang bezo-
gen wurden, ist die umsatzsteuerliche Behandlung oft unklar. Das Bundesfinanzministerium hat 
diese Übergangssachverhalte nun klarstellend geregelt und den Umsatzsteuer-Anwendungserlass 
entsprechend angepasst. Danach ist ein Vorsteuerabzug aus Leistungen, die vor dem tatsächlichen 
Übergang zur Regelbesteuerung bezogen wurden, grundsätzlich ausgeschlossen, und zwar selbst 
dann, wenn:

- die Leistungen erst nach dem Übergang für steuerpflichtige Umsätze verwendet werden
- der Übergang zur Regelbesteuerung bereits absehbar oder wahrscheinlich war
- es sich um Voraus- oder Anzahlungsrechnungen handelt

Der Ausschluss des Vorsteuerabzugs ergibt sich aus § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 oder Nr. 3 Umsatzsteu-
ergesetz (UStG) und gilt für sämtliche Zeiträume vor dem tatsächlichen Wechsel der Besteuerungs-
art.
Der tatsächliche Übergang von der Kleinunternehmer- zur Regelbesteuerung stellt jedoch eine 
Änderung der Verhältnisse dar. In diesem Fall kommt eine Vorsteuerberichtigung zugunsten des 
Unternehmers nach § 15a UStG in Betracht, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind 
und die Bagatellgrenze des § 44 Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung (1.000 EUR) überschrit-
ten wird. Entsprechendes gilt spiegelbildlich für den umgekehrten Fall: Beim Übergang von der 
Regel- zur Kleinunternehmerbesteuerung ist ein zuvor vorgenommener Vorsteuerabzug nach § 15a 
UStG zu Lasten des Unternehmers zu berichtigen, da künftig steuerfreie Umsätze ausgeführt 
werden.

Hinweis: Die Neuregelung gilt für alle offenen Fälle. Für bis zum 10.11.2025 abgegebene Umsatz-
steuererklärungen greift eine Nichtbeanstandungsregelung mit gegebenenfalls späterer Vorsteuer-
berücksichtigung. Unternehmer sollten bei einem Wechsel der Besteuerungsform den Übergangs-
zeitpunkt sorgfältig dokumentieren und prüfen, ob eine Vorsteuerberichtigung erforderlich oder 
möglich ist.
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Werbungskostenabzug: Häusliches Arbeitszimmer eines Musikers

Wenn Arbeitnehmer von zu Hause aus arbeiten, können sie entweder die Homeoffice-Pauschale 
nutzen oder die tatsächlichen Kosten für ein separates Zimmer geltend machen - sofern sie die 
Voraussetzungen erfüllen. Auch Selbständige oder Freiberufler können die Kosten für ein Arbeits-
zimmer geltend machen. Abhängig davon, ob das Zimmer den Mittelpunkt ihrer beruflichen Tätigkeit 
bildet, können sie entweder einen Betrag von maximal 1.250 EUR im Jahr oder die Kosten unbe-
grenzt ansetzen. Im Streitfall musste das Finanzgericht Münster (FG) entscheiden, in welcher Höhe 
ein freiberuflicher Musiker seine Kosten für ein Arbeitszimmer berücksichtigen konnte.
Der Kläger war in den Jahren 2013 bis 2020 freiberuflich als Vocal Coach, musikalischer Leiter, Diri-
gent sowie Pianist tätig und betrieb zwei Musikschulen. Seine Ehefrau arbeitete unentgeltlich in den 
Musikschulen mit. Im eigenen Anwesen, das von beiden Ehegatten bewohnt wurde, nutzte der 
Kläger verschiedene Räume für seine freiberufliche Tätigkeit, darunter auch Übungs- und Verwal-
tungsräume. Für diese Räume - insgesamt 226 qm von 500 qm Wohnfläche - machte der Kläger 
Betriebsausgaben zwischen ca. 15.000 EUR und 20.000 EUR pro Jahr geltend. Das Finanzamt 
begrenzte den Abzug jedoch auf 1.250 EUR.
Die Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. Lediglich das Arbeits- und das Musikzimmer wurden als 
häusliches Arbeitszimmer eingestuft. Aufgrund ihrer nahezu identischen Nutzung bildeten sie eine 
funktionale Einheit. Beide Räume seien nicht als betriebsstättenähnlich anzusehen, da sie nicht nach 
außen erkennbar für den Publikumsverkehr gewidmet und zugänglich gewesen seien. Auch das von 
der Ehefrau genutzte Arbeitszimmer sei irrelevant, da diese keine Einkünfte erzielt habe. Die übrigen 
Räume seien nach ihrem äußeren Erscheinungsbild nicht dem Typus des Arbeitszimmers zuzurech-
nen, sondern dienten erkennbar auch privaten Wohnzwecken.
Da das häusliche Arbeitszimmer nicht den Mittelpunkt der gesamten beruflichen Tätigkeit des 
Klägers gebildet habe, sei der Betriebsausgabenabzug auf 1.250 EUR beschränkt. Die wesentlichen 
beruflichen Handlungen habe der Kläger an seinen jeweiligen Auftrittsorten oder in den Musikschu-
len erbracht.

Hinweis: Auf die Nichtzulassungsbeschwerde des Klägers wurde die Revision zugelassen, da unter 
anderem auch die Möglichkeit besteht, dass der qualitative Mittelpunkt der gesamten betrieblichen 
und beruflichen Tätigkeit des Klägers im häuslichen Arbeitszimmer liegt und die Begrenzung somit 
nicht greift.
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